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Worum geht es im Verfahren? 
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Gerichtliche Kontrolle des 
Erdbebennachweises von Axpo 

und ENSI
beim AKW Beznau  

(Bundesverwaltungsgericht)



Was gilt rechtlich heute?
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Wo liegt das Problem?
ENSI-Verfügung vom 27. Februar 2017:
«Die Neufassung von Art. 94 StSV bei Erlass der KEV diente 
… dem Zweck, den bereits vorher in der Aufsichtspraxis mit 
Richtlinien abgesteckten Rahmen weiterzuführen und rechtlich 
zu verankern …»
«Der wahre Sinn von Art. 94 Abs. 4 und 5 StSV wie auch … 
der „Gefährdungsannahmenverordnung" beschränkt sich ... auf 
die Vorgabe, lediglich die punktuellen Untersuchungen im 
Sinne der Fortführung der Praxis des ENSI bzw. der früheren 
HSK durchzuführen.»
«Hingegen erweist sich der Wortlaut der genannten 
Bestimmungen … als zu weit …»  
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Wieso diese Änderungen? (I)

Erläuterungsbericht des BFE zur Vernehmlassung:
«Das ENSI hat mit Verfügung vom 27. Februar 2017 
festgestellt, dass die Haltung der Gesuchsteller weder der 
bisherigen Praxis der Aufsichts- und Bewilligungsbehörden 
noch der ursprünglichen Regelungsabsicht des Bundesrates 
entspricht.
Allerdings hat das Verfahren vor dem ENSI auch aufgezeigt, 
dass der Wortlaut von Art. 8 KEV … und von Art. 44 KEV … 
sowie von zwei gestützt darauf erlassenen Verordnungen des 
UVEK unklar formuliert ist. … Die bisherige Praxis soll nun 
auf Verordnungsstufe klar und eindeutig abgebildet werden.»
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Wieso diese Änderungen? (II)

Erläuternder Bericht des BFE zur 
Ausserbetriebnahmeverordnung von 2007:
«… Auslegungsfehler werden in der Regel erst 
aufgrund von Ereignissen, Befunden oder auch 
neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen entdeckt. 
Bei der Überprüfung der ABN-Kriterien wird deshalb 
die Vorkommnisbearbeitung eine zentrale Rolle 
spielen. Dabei wird nachzuweisen sein, dass die 
Dosislimiten nach Artikel 94 der 
Strahlenschutzverordnung … eingehalten werden.»
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Was bedeutet das für die Sicherheit?
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Was bedeutet das für den Rechtsstaat? (I)
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Was bedeutet das für den Rechtsstaat? (II)
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„Recht ist Kritik der Macht“ 
wird ins Gegenteil verkehrt. 

Darf das sein in der Schweiz?


